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Mit der kostenfreien Aussendung der Broschüren der Reihe 
„vigo gesundes unternehmen“ kommt die AOK ihren sich 
aus § 104 SGB IV und § 13 SGB I ergebenden Beratungs- und 
Informationspflichten nach. Nachdruck, auch auszugs-
weise, sowie elektronische Vervielfältigung von Artikeln 
und Fotos nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Ver-
lags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos 

keine Gewähr. Das bei der Herstellung der Broschüren der 
Reihe „vigo gesundes unternehmen“ verwendete Papier 
verfügt über das EU Ecolabel und zeichnet sich durch 
besondere Umweltverträglichkeit aus. Die eingesetzten 
Farben haben Bio-Qualität, auf den Einsatz giftiger und ge-
fährlicher  Materialien wird gemäß der Ausschlussliste des 
europäischen Druckfarbenverbandes (EuPIA) verzichtet.
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
derzeit gibt es in Deutschland zwar keinen flä-
chendeckenden Fachkräftemangel. Allerdings 
können in bestimmten Regionen und Branchen 
offene Stellen nicht mit geeigneten Fachkräften 
besetzt werden. Hinzu kommt der demografisch 
bedingte Rückgang der Beschäftigten. Studien 
kommen zu dem Ergebnis, dass der deutsche 
Arbeitsmarkt bis 2060 jährlich rund 260.000 Zu-
wanderer benötigt. Um diesen Arbeitskräfte-
bedarf zu decken, gehen Experten davon aus, 
dass etwa 146.000 der benötigten Fachkräfte 
aus Nicht-EU-Staaten (Drittstaaten) kommen 
müssen. Darauf zielt die Strategie der Bundes-
regierung zur nachhaltigen Sicherung von Fach-
kräften (Fachkräftestrategie) ab.
 
Um gezielt Fachkräfte aus Drittstaaten zu gewin-
nen, ist am 1. März 2020 das Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz als wesentlicher Bestandteil der 
Strategie der Bundesregierung in Kraft getreten. 
Die Möglichkeit, aus Erwerbsgründen einzuwan-
dern, wird auf alle Berufe ausgeweitet. Bisher 
war dies nur in Engpassberufen möglich, sofern 
die Äquivalenz zum deutschen Abschluss nach-
gewiesen werden konnte. 
 
In dieser Broschüre aus der Reihe „vigo gesundes 
unternehmen“ stellen wir die für die Betriebe in 
Deutschland wichtigsten gesetzlichen Rege-
lungen und deren praktische Bedeutung vor. 
Die Darstellung wird auch durch Aussagen zur 
EU-Freizügigkeit, zur Blauen Karte EU und zum 
unternehmensinternen Transfer ausländischer 
Mitarbeiter ergänzt.

Einige Aussagen in dieser Broschüre sind mit 
einer Hochziffer versehen. Diese werden auf 
 Seite 34 f. aufgelistet – ergänzt um die entspre-
chenden Rechtsquellen. Ein Abkürzungsver-
zeichnis finden Sie auf Seite 33.
 
Ihr AOK-Firmenkundenberater steht Ihnen jeder-
zeit gern mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter aok.de/arbeitgeber – 
im Fachportal Ihrer AOK für Arbeitgeber.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Ihre
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

An einigen Stellen finden Sie Hinweise auf 
Webcodes. Unter aok.de/arbeitgeber leiten 
diese Sie bequem und direkt zu weiterfüh-
renden Onlineinformationen. Geben Sie 
einfach auf der Startseite die Zahlenkom-
bination in das Feld „Suche“ ein.



4

Fachkräfte aus dem Ausland 2021

Inhalt

1. Fachkräftemangel in Deutschland 5
1.1. Risiko für Unternehmen 5
1.2. Aktuelle Situation 5
1.3. Entwicklung 5

2.  Fachkräfte aus Drittstaaten 6
2.1. Aufenthaltstitel 6
2.2. Zustimmung der BA 7
2.3. Niederlassungserlaubnis 8
2.4.  Prüf- und Sorgfaltspflichten 

des  Arbeitgebers 9
2.5.  Fachkräfte mit akademischer  

Ausbildung 10
2.6. Blaue Karte EU 11
2.7. Aufenthalt zur Ausbildung 12
2.8.  Fachkräfte mit Berufs ausbildung 13
2.9. Qualifizierung 14
2.10. IT-Spezialisten 14
2.11. Arbeitsplatzsuche 14
2.12. Qualifizierte Geduldete 15
2.13.  Unqualifizierte oder  

gering qualifizierte Beschäftigung 16
2.14. Familiennachzug 16
2.15.  Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 16
2.16.  Zentrale Ausländer behörden 18

3. EU-Freizügigkeit 19
3.1. Voraussetzungen 19
3.2. Dokumente 19
3.3. Familienangehörige 20

4.  Unternehmensinterner Transfer 
(ICT-Karte) 22

4.1. Kurzfristige Mobilität 23
4.2. Mobiler-ICT-Karte 24

5. Integration ins Unternehmen 25

6. Sozialversicherung 26
6.1. Minijob 27
6.2. Versicherungspflicht 27
6.3.  Höherverdienende  Arbeitnehmer 28
6.4. Freiwillige Versicherung 28
6.5. Familienversicherung 29
6.6. Krankenkassenwahlrecht 29
6.7. Dokumente 31

Abkürzungen 33

Rechtsquellen 34



5

1. Fachkräftemangel in Deutschland

1.1. Risiko für Unternehmen

Studien und Umfragen belegen: Der Fachkräfte-
mangel stellt für Unternehmen in Deutschland 
ein erhebliches wirtschaftliches Risiko dar und 
stellt die Betriebe vor große Herausforderun-
gen. Über 50 Prozent der Unternehmen geben 
an, dass der Mangel an Fachkräften das größte 
Geschäftsrisiko darstelle.1 Der Mangel an quali-
fiziertem Personal macht sich durch höhere Kos-
ten für die Personalgewinnung bemerkbar, ge-
folgt von geringerer Produktivität, entgangenen 
Wachstumschancen und einem stärkeren Fokus 
darauf, wie das Unternehmen als Arbeitgeber 
wahrgenommen wird (Employer Branding). Mehr 
als 40 Prozent der Arbeitgeber haben Schwierig-
keiten, Mitarbeiter mit der notwendigen Berufs-
erfahrung zu finden. Ebenso sind das passende 
Ausbildungsniveau und angemessenes tech-
nisches Wissen Mangelware unter suchenden 
Arbeitnehmern.

Für 74 Prozent der deutschen Unter
nehmen bedeutet der Fachkräftemangel 
eine Erhöhung der Recruitingkosten. 
57 Prozent haben Probleme, Stellen 
im IT/TechBereich zu besetzen.

1.2. Aktuelle Situation

Die Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit 
(BA)2 stellt fest, dass es in Deutschland derzeit 
keinen umfassenden Fachkräftemangel gibt. 
Allerdings treten regionale und branchenspezi-

fische Fachkräfteengpässe auf. Hierzu zählen 
vor dem Hintergrund des demografischen und 
digitalen Wandels insbesondere Gesundheits- 
und Pflegeberufe, das Handwerk und einzelne 
technische Berufsfelder (zum Beispiel Mecha-
troniker, Tiefbau-Spezialisten, Berufskraftfahrer 
oder Energie- und Klimatechniker). Im Vergleich 
zur letzten Engpassanalyse aus Dezember 2017 
erhöhten sich in den meisten Engpassberufen 
die Vakanzzeiten. Hinzu kommen große regiona-
le Unterschiede. Die ostdeutschen Bundesländer 
sind deutlich früher mit starken Rückgängen im 
Erwerbspersonenpotenzial konfrontiert als die 
westdeutschen. Im vergangenen Jahr konnte hier 
jeder zweite Betrieb nicht oder nur teilweise sei-
nen Bedarf an Fachkräften decken.

1.3. Entwicklung

Für die Zukunft stellt das Fachkräftemonitoring 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS)3 eine zunehmende Fachkräfteknappheit 
in einzelnen Branchen für die kommenden 10 bis 
20 Jahre fest. Übereinstimmend mit der Eng-
passanalyse werden auch künftig die Gesund-
heits- und Pflegeberufe, einzelne Handwerks-
berufe und einige technische Berufsfelder von 
Fachkräfteknappheit betroffen sein. Eine Studie 
der Bertelsmann Stiftung4 kommt zu dem Ergeb-
nis, dass der deutsche Arbeitsmarkt bis 2060 
jährlich rund 260.000 Zuwanderer brauche. Die 
Experten gehen dabei von rund 146.000 nötigen 
Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten (Drittstaats-
angehörige) aus.
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2.  Fachkräfte aus Drittstaaten

2.1. Aufenthaltstitel

Ausländische Fachkräfte aus Drittstaaten be-
nötigen für die Einreise und den Aufenthalt im 
Bundesgebiet ein Visum und einen Aufenthalts-
titel.5 Als Fachkräfte gelten nicht nur Menschen 
mit einem abgeschlossenen Studium, sondern 
auch solche mit einer abgeschlossenen Ausbil-
dung. Notfalls ist auch eine Nachqualifikation in 
Deutschland möglich. Die Regelung gilt für alle 
Ausländer, die nicht aus einem EU-Mitglieds-
land, Norwegen, Island, Liechtenstein oder der 
Schweiz kommen. Fachkräfte aus diesen Staaten 
genießen die EU-Freizügigkeit (» 3.).

Für Staatsangehörige Australiens, 
 Israels, Japans, Kanadas, der Republik 
Korea, Neuseelands und der Vereinigten 
Staaten von Amerika gelten erleichterte 
Regelungen. Sie können grundsätzlich 
ohne Visum einreisen und den erforder
lichen Aufenthaltstitel zur Arbeitsauf
nahme nach der Einreise bei der zustän
digen Ausländerbehörde in Deutschland 
einholen. Sobald der Aufenthaltstitel 
erteilt wurde, darf die Erwerbstätigkeit 
aufgenommen werden.
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Der Aufenthaltstitel berechtigt dazu, eine Er-
werbstätigkeit auszuüben6, und kann zeitlich 
und sachlich beschränkt werden.7 Die Erwerbs-
tätigkeit ist generell gestattet, wenn es nicht 
eine gegenteilige gesetzliche Regelung gibt 
(generelle Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt). Eine 
gegenteilige gesetzliche Regelung ist zum Bei-
spiel eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die 
nicht für eine Erwerbstätigkeit erteilt wird und 
diese ausschließt.8 Die Erwerbstätigkeit kann 
allerdings im Einzelfall erlaubt werden.

Eine geordnete Erwerbsmigration setzt grund-
sätzlich einen durch die Erwerbstätigkeit 
finanziell gesicherten Lebensunterhalt, ange-
messene Wohnraumversorgung und Kranken-
versicherungsschutz voraus.9 Außerdem sind 
für die Berufsausübung gute deutsche Sprach-
kenntnisse erforderlich. Gute deutsche Sprach-
kenntnisse entsprechen dem Niveau B2 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER).

Die Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz 
werden als

 › Visum (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3),
 › Aufenthaltserlaubnis (§ 7),
 › Blaue Karte EU (§ 18b Abs. 2),
 › ICT-Karte (§ 19),
 › Mobiler-ICT-Karte (§ 19b),
 › Niederlassungserlaubnis 
(§ 9;  zeitlich  unbefristet) oder

 › Erlaubnis zum Daueraufenthalt–EU (§ 9a)
erteilt.

Der Aufenthaltstitel kann sich auf einen be-
stimmten Arbeitgeber und eine bestimmte Be-
schäftigung beziehen. Bevor der Arbeitgeber 
oder die Beschäftigung gewechselt wird, muss 
die Ausländerbehörde zustimmen. Für eine 
Saison beschäftigung10 ist kein Aufenthaltstitel 
erforderlich.

Zusammenfassung

 ›  Für die Einreise und den Aufent
halt in Deutschland sind Visum und 
 Aufenthaltstitel erforderlich. 

 ›  Fachkräfte haben ein abgeschlossenes 
Studium oder eine abgeschlossene 
Ausbildung. 

 ›  Eine Nachqualifikation in Deutsch
land ist möglich.

2.2. Zustimmung der BA

Die Beschäftigung einer ausländischen Fach-
kraft oder eines Auszubildenden erfordert 
neben dem Aufenthaltstitel die Zustimmung 
der BA.11 Die Zustimmung ist sowohl bei der An-
stellung einer Fachkraft erforderlich, die neu 
zur Arbeitsaufnahme zuwandert, als auch bei 
ausländischen Fachkräften, die bereits erlaubt 
in Deutschland leben. Ausnahmen kann es bei 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder ande-
ren Fällen geben, die gesondert in einem Gesetz 
oder in der Beschäftigungsverordnung (BeschV) 
festgehalten sind. Die Blaue Karte EU wird ab 
einer bestimmten Gehaltsgrenze ohne Zustim-
mung der BA erteilt. Die Zustimmung der BA wird 
von der Auslandsvertretung beziehungsweise 
der Ausländerbehörde in einem elektronischen, 
rein behördeninternen Verfahren eingeholt. Der 
Arbeitgeber ist daran nicht beteiligt.

Der Auslandsvertretung beziehungs
weise der Ausländerbehörde sind voll
ständige Unterlagen vorzulegen, insbe
sondere das vollständig ausgefüllte und 
unterschriebene Formular „Erklärung 
zum Beschäftigungsverhältnis“.
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Für die Zustimmung müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt werden:

 › Inländisches Beschäftigungsverhältnis 
Als Nachweis wird üblicherweise der 
Arbeitsvertrag oder ein konkretes Arbeits-
platzangebot akzeptiert. Das behörden-
übergreifende Formular „Erklärung zum Be-
schäftigungsverhältnis“ reicht als Nachweis 
des konkreten Arbeitsplatzangebots für ein 
inländisches Beschäftigungsverhältnis aus. 
Das Formular kann im Internet abgerufen 
werden: make-it-in-germany. com/ 
unternehmen.

 › Vergleichbarkeit der Arbeitsbedingungen 
Die BA prüft die Beschäftigungsbedingun-
gen des Arbeitsverhältnisses. Dies umfasst 
die für ein Arbeitsverhältnis geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen, ins-
besondere Arbeitsentgelt und Arbeitszeit. 
Geprüft wird aufgrund des vom Arbeitgeber 
vollständig ausgefüllten und unterschrie-
benen Formulars „Erklärung zum Beschäfti-
gungsverhältnis“.

 › Qualifizierung 
Die berufliche Qualifikation der ausländi-
schen Fachkraft muss diese zur Ausübung 
der Beschäftigung befähigen. Bei der 
Blauen Karte EU muss die Beschäftigung 
im Verhältnis zur Qualifikation angemessen 
sein. Fachkräfte mit einer akademischen 
Ausbildung können für Stellen berück-
sichtigt werden, für die üblicherweise eine 
nicht akademische berufliche Ausbildung 
benötigt wird (Ausnahme: Blaue Karte EU). 
Anlerntätigkeiten sind nicht zulässig.

Die BA entscheidet innerhalb von zwei Wochen 
über die Zustimmung zur Beschäftigung gegen-
über der Auslandsvertretung oder Ausländer-
behörde.12 Die Zustimmung der BA gilt nach 
der abgelaufenen Frist als erteilt. Bei einem be-
schleunigten Fachkräfteverfahren (» 2.15.) ver-
kürzt sich die Frist auf eine Woche.

2.3. Niederlassungserlaubnis

2.3.1. Fachkräfte
Fachkräften mit einer Berufsausbildung oder 
einer akademischen Ausbildung wird unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Niederlassungs-
erlaubnis in Deutschland erteilt.13 Sie ist ein 
zeitlich unbefristeter Aufenthaltstitel.14 An Fach-
kräfte mit erfolgreich abgeschlossener inländi-
scher Berufsausbildung oder einem inländischen 
Studium wird die Erlaubnis bevorzugt vergeben. 
Auf die Erlaubnis besteht ein Rechtsanspruch.

Für die Niederlassungserlaubnis muss die Fach-
kraft

 › seit vier Jahren im Besitz eines Aufenthalts-
titels sein,

 › einen Arbeitsplatz innehaben, der nach 
§§ 18a, 18b oder § 18d Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) von ihr besetzt werden darf,

 › mindestens 48 Monate Pflichtbeiträge oder 
freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung geleistet haben (alternativ: 
Aufwendungen für einen Anspruch 
auf  vergleichbare Leistungen),

 › über ausreichende Kenntnisse der 
 deutschen Sprache verfügen und

 › zusätzlich die Voraussetzungen des § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 4 bis 6, 8 und 9 AufenthG 
nachweisen (unter anderen ausreichender 
Wohnraum für sich und seine Haushalts-
gemeinschaft).

Fachkräfte mit einer erfolgreich abgeschlosse-
nen inländischen Berufsausbildung oder einem 
erfolgreich abgeschlossenen inländischen Stu-
dium können die Niederlassungserlaubnis be-
antragen, wenn sie zwei Jahre im Besitz eines 
Aufenthaltstitels sind und 24 Monate Beiträge 
zur Rentenversicherung (oder eine vergleich-
bare Absicherung) gezahlt haben.

http://www.make-it-in-germany.com/unternehmen
http://www.make-it-in-germany.com/unternehmen
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Zusammenfassung

 ›  Ausländische Fachkräfte erhalten 
unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Niederlassungserlaubnis in 
Deutschland. 

 ›  Die Niederlassungserlaubnis ist ein 
zeitlich unbefristeter Aufenthaltstitel. 

 ›  Sie wird bevorzugt an Fachkräfte mit 
erfolgreich abgeschlossener inländi
scher Berufsausbildung oder einem 
inländischen Studium vergeben.

2.3.2. Blaue Karte EU
Der Inhaber einer Blauen Karte EU15 hat einen 
Rechtsanspruch auf eine Niederlassungserlaub-
nis16, wenn er

 › mindestens 33 Monate eine Beschäftigung17 
ausgeübt hat,

 › für diesen Zeitraum die in § 18c Abs. 2 
Satz 1 AufenthG genannten Versorgungs-
beiträge für die Alterssicherung geleistet 
hat und dies nachweist und

 › die Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und 4 bis 6, 8 und 9 AufenthG erfüllt 
(u. a. ausreichender Wohnraum für sich 
und seine Haushaltsgemeinschaft).

Die Frist von 33 Monaten verkürzt sich auf 21 Mo-
nate, wenn der Ausländer ausreichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache in der Stufe B1 GER 
nachweist.

2.3.3. Hoch qualifizierte Fachkräfte
Hoch qualifizierte Fachkräfte haben die Möglich-
keit, vom Anfang ihres Aufenthalts in Deutschland 
an eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten. 
 Begünstigt sind insbesondere:18

 › Wissenschaftler mit besonderen fachlichen 
Kenntnissen (beispielsweise Ingenieure, 
Informatiker, Mathematiker sowie Führungs-
personal in Wissenschaft und Forschung). 

 › Lehrpersonen in herausgehobener Funktion 
(wie zum Beispiel Lehrstuhlinhaber oder 
Institutsdirektoren).

 › Wissenschaftliche Mitarbeiter in heraus-
gehobener Funktion, wenn sie zum Beispiel 
eigenständig und verantwortlich wissen-
schaftliche Projekt- oder Arbeitsgruppen 
leiten.

Eine akademische Ausbildung und mehrjährige 
Berufserfahrung sind erforderlich. Die BA muss 
der Erlaubnis nicht zustimmen.

2.4.  Prüf- und Sorgfaltspflichten 
des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer aus 
einem Drittstaat nur beschäftigen, wenn dieser 
einen Aufenthaltstitel besitzt (Ausnahme: Saison-
kräfte).19 Entsprechende Unterlagen (in Kopie) hat 
der Arbeitgeber aufzubewahren. Dazu gehören:

 › Der Aufenthaltstitel
 › Die Arbeitserlaubnis zum Zweck der Saison-
beschäftigung20

 › Die Bescheinigung über die Aufenthaltsge-
stattung nach § 63 Asylgesetz (AsylG). Alter-
nativ: Ankunftsnachweis nach § 63a AsylG 
oder über die Aussetzung der Abschiebung 
(Duldung) samt entsprechender Beschäfti-
gungserlaubnis in elektronischer Form oder 
Papierform zu Kontrollzwecken21

Wird die Beschäftigung vorzeitig beendet, ist 
dies der Ausländerbehörde innerhalb von 
zwei Wochen mitzuteilen.22
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2.5.  Fachkräfte mit akademi-
scher Ausbildung

Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung 
kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
einer qualifizierten Beschäftigung erteilt wer-
den, zu der ihre Qualifikation sie befähigt.23 Als 
Fachkraft gilt ein Ausländer,

 › der einen deutschen, 
 › einen anerkannten ausländischen oder 
 › einen einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschul-
abschluss 

besitzt.24 

Eine Beschäftigung ist qualifiziert, wenn zu ihrer 
Ausübung Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten erforderlich sind, die in einem Studium 
oder einer qualifizierten Berufsausbildung er-
worben werden.25

Eine Fachkraft mit akademischer Berufsaus-
bildung kann auch in Berufen arbeiten, für die 
eine akademische Ausbildung nicht erforderlich 
ist.26 Damit wird akademischen Fachkräften der 
Berufseinstieg auch unterhalb ihrer Qualifika-
tion ermöglicht. 

2.5.1.  Internationale Studie
rende oder Absolventen 
 deutscher Hochschulen

Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium in 
Deutschland dürfen Hochschulabsolventen aus 
Drittstaaten in Deutschland bleiben, um nach 
einer qualifizierten Beschäftigung zu suchen. Zur 
Arbeitsplatzsuche in Deutschland erhalten sie 
eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu 18 Monate.27

Bereits während des Studiums können inter-
nationale Studierende aus Drittstaaten als 
studentische Hilfskraft beschäftigt werden. Mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG 
dürfen sie 120 volle oder 240 halbe Tage im Jahr 
ohne Zustimmung der BA beschäftigt werden. 
Internationale Studierende aus Drittstaaten 

können bereits vor dem Abschluss des Studiums 
in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis zu 
einem anderen Zweck erhalten:28

 › Beschäftigung als Fachkraft29 oder aufgrund 
ausgeprägter berufspraktischer Kenntnisse30

 › Aufnahme einer qualifizierten Berufsaus-
bildung31

2.5.2.  Anerkannter oder ver
gleichbarer ausländischer 
Hochschulabschluss

Voraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis32:
 › Es liegt ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
vor.

 › Die Zustimmung der BA zur Beschäftigung 
wurde erteilt (» 2.2.). 

 › Die Vergleichbarkeit des ausländischen 
Hochschulabschlusses wurde festgestellt.

 › Bei reglementierten Berufen (beispielsweise 
Arzt, Rechtsanwalt) ist eine Berufsaus-
übungserlaubnis erforderlich.

 › Bei Personen über 45 Jahren ist eine 
 angemessene Altersversorgung nachzu-
weisen oder ein Bruttogehalt von mindes-
tens 55 Prozent der jährlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung erforderlich.

Die Anerkennung oder Vergleichbarkeit der aus-
ländischen akademischen Ausbildung ist von der 
Fachkraft zu belegen und Voraussetzung für den 
Aufenthaltstitel.

Bei reglementierten Berufen wird der Nachweis 
durch die Berufsausübungserlaubnis geführt. 
Bei anderen Berufen wird auf die Bewertungs-
empfehlungen der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen abgestellt, die in der Datenbank 
anabin (Infoportal zu ausländischen Bildungsab-
schlüssen) veröffentlicht sind.33 Ist ein ausländi-
scher Hochschulabschluss nicht in der Datenbank 
veröffentlicht oder nicht so bewertet, dass dies 
für den Aufenthaltstitel ausreicht, ist eine indivi-
duelle Zeugnisbewertung durch die Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen erforderlich.
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2.6. Blaue Karte EU

Die Blaue Karte EU34 (EU blue card) gilt ausschließ-
lich für Fachkräfte mit einem als gleichwertig an-
erkannten oder deutschen Hochschulabschluss. 
Die Zustimmung der BA ist nicht erforderlich 
(» 2.2.). Um eine Blaue Karte EU zu erhalten, müs-
sen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

 › Es liegt ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
für eine Beschäftigung vor, die der Quali-
fikation angemessen ist.

 › Eine Berufsausübungserlaubnis (bei 
 reglementierten Berufen) muss bei der An-
tragstellung vorliegen oder zugesagt sein.

 › Das jährliche Bruttogehalt beträgt mindes-
tens zwei Drittel der jährlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung (2020: 55.200 Euro 
und 2021: 56.800 Euro).

Für eine Beschäftigung in bestimmten Berufs-
gruppen (zum Beispiel Humanmediziner, Fach-
kräfte im Ingenieurswesen, in den Naturwissen-
schaften und der Mathematik sowie in der IT) 
liegt die erforderliche Gehaltsgrenze mit min-
destens 52 Prozent der jährlichen Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung niedriger (2020: 43.056 Euro und 
2021: 44.304 Euro). In diesen Fällen ist die Zu-
stimmung der BA erforderlich (» 2.2.).

Die Mindestgehälter werden für  jedes 
Kalenderjahr jeweils bis zum 31. De
zember des Vorjahres im Bundesan
zeiger bekanntgegeben und auf 
 make-it-in-germany.com veröffentlicht.

Die Blaue Karte EU wird zunächst für längstens 
vier Jahre ausgestellt. Liegen die Voraussetzun-
gen weiter vor, ist eine Verlängerung möglich. Be-
trägt die Dauer des Arbeitsverhältnisses weniger 
als vier Jahre, wird die Karte für die Dauer des Ar-
beitsvertrags zuzüglich drei Monate ausgestellt.

Die Blaue Karte EU bietet Erleichterung 
zur Erlangung eines dauerhaften Auf
enthaltsrechts in Deutschland. Nach 
33 Monaten können Inhaber einer 
Blauen Karte EU eine Niederlassungs
erlaubnis (» 2.3.2.) erhalten. Wenn 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 
des Gemeinsamen europäischen 
 Referenzrahmens für Sprachen (GER) 
nachgewiesen werden, kann die 
 Niederlassungserlaubnis bereits nach 
21 Monaten erteilt werden.

Fachkräfte aus Drittstaaten benötigen für die 
Einreise in Deutschland ein Visum, das von der 
 zuständigen deutschen Auslandsvertretung 
aus  gestellt wird. Nach der Einreise ist vor dem 
Ablauf des Visums bei der örtlichen Ausländer-
behörde die Blaue Karte EU zu beantragen.
Es gelten folgende Ausnahmen:

 › Staatsangehörige Australiens, Israels, 
Japans, Kanadas, der Republik Korea, 
 Neuseelands und der Vereinigten Staaten 
von Amerika können visumfrei einreisen 
und müssen innerhalb von drei Monaten, 
spätestens jedoch vor Arbeitsaufnahme, 
die Blaue Karte EU beantragen.

 › Fachkräfte, die in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat seit mindestens 18 Monaten eine 
Blaue Karte EU besitzen, dürfen visumfrei 
nach Deutschland einreisen und eine ihrer 
Qualifikation entsprechende Beschäftigung 
aufnehmen. Die Blaue Karte EU in Deutsch-
land muss innerhalb eines Monats nach der 
Einreise beantragt werden.

 › Fachkräfte, die bereits mit einem anderen 
Aufenthaltstitel in Deutschland leben, 
können die Blaue Karte EU bei der für den 
Wohnort zuständigen Ausländerbehörde 
beantragen.

http://make-it-in-germany.com
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Zusammenfassung

 ›  Für die Blaue Karte EU ist ein 
 Hochschulabschluss erforderlich. 

 ›  Die Zustimmung der BA ist nicht 
 erforderlich. 

 ›  Es liegt ein konkretes Arbeitsplatz
angebot für eine Beschäftigung vor, 
die der Qualifikation angemessen ist. 

 ›  Eine Berufsausübungserlaubnis muss 
bei reglementierten Berufen (wie 
Arzt oder Rechtsanwalt) bei der 
 Antragstellung vorliegen oder 
 zugesagt sein. 

 ›  Das jährliche Bruttogehalt darf 
eine bestimmte Grenze nicht 
 unterschreiten. 

 ›  Für einige Berufsgruppen (zum Bei
spiel Humanmediziner, Fachkräfte 
im Ingenieurswesen, in den Natur
wissenschaften und der Mathematik 
sowie in der IT) liegt die Gehaltsgren
ze niedriger. In diesen Fällen ist die 
Zustimmung der BA erforderlich.

2.7. Aufenthalt zur Ausbildung

2.7.1. Betriebliche Ausbildung
Eine Aufenthaltserlaubnis kann für eine betrieb-
liche Ausbildung erteilt werden.35 Dazu muss 
die BA der Ausbildung zustimmen (» 2.2.).36 Zu-
ständige Stelle ist die Ausländerbehörde, bei der 
die Aufenthaltserlaubnis zu beantragen ist. Der 
Aufenthaltstitel berechtigt, einen vorbereiten-
den Deutschsprachkurs zu besuchen, eine be-
triebliche Ausbildung aufzunehmen sowie eine 
Nebenbeschäftigung von bis zu zehn Stunden 
wöchentlich auszuüben.

Bei einer qualifizierten Berufsausbildung ist ein 
Nachweis über ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse erforderlich.37 Alternativ können die 
erforderlichen Sprachkenntnisse durch die Bil-
dungseinrichtung geprüft oder durch einen vorbe-
reitenden Deutschsprachkurs erworben werden.

Ausreichende deutsche Sprachkenntnisse ent-
sprechen dem Niveau B1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen – GER. 
Deutsche Sprachkenntnisse unterhalb dieses 
Niveaus können zum Beispiel genügen, wenn der 
Ausbildungsbetrieb bestätigt, dass die Sprach-
kenntnisse für die Absolvierung der konkreten 
qualifizierten Berufsausbildung ausreichend sind.

2.7.2. Ausbildungsplatzsuche
Eine Aufenthaltserlaubnis kann durch die Aus-
länderbehörde erteilt werden, um einen Ausbil-
dungsplatz zu suchen.38 Voraussetzungen:

 › Das 25. Lebensjahr ist noch nicht vollendet.
 › Der Lebensunterhalt ist gesichert.39

 › Der Ausländer verfügt über den Abschluss 
einer deutschen Auslandsschule oder über 
einen Schulabschluss, der zum Hochschul-
zugang im Bundesgebiet oder in dem Staat 
berechtigt, in dem der Schulabschluss er-
worben wurde.

 › Der Ausländer verfügt über gute deutsche 
Sprachkenntnisse.

Die Aufenthaltserlaubnis ist auf längstens 
sechs Monate begrenzt. Zum gesicherten Le-
bensunterhalt gehört eine Krankenversicherung. 
Der Unterhalt kann auch durch Dritte getragen 
werden.40 Die erforderlichen guten deutschen 
Sprachkenntnisse entsprechen dem Niveau B2 
GER.41

Weitere Informationen zu Auszubilden
den finden Sie unter aok.de/arbeitgeber, 
Webcode br70938.

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/ausbilden
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/ausbilden
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2.8.  Fachkräfte mit 
 Berufs ausbildung

Fachkräfte mit einer Berufsausbildung können 
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten,42 wenn

 › ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,
 › die BA zugestimmt hat,
 › eine gegebenenfalls erforderliche Berufs-
ausübungserlaubnis erteilt wurde,

 › eine gleichwertige Qualifikation festgestellt 
wurde,

 › ein bestimmtes Gehalt erzielt wird oder 
eine angemessene Altersversorgung 
 gewährleistet ist, 

 › die Aufenthaltserlaubnis erstmalig erteilt 
wird und die Fachkraft das 45. Lebensjahr 
bereits vollendet hat.

Ein konkretes Arbeitsplatzangebot lässt den 
verbindlichen Willen des Arbeitgebers erkennen, 
die Stelle mit der ausländischen Fachkraft zu be-
setzen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 
Abschluss des Arbeitsvertrags nur noch vom 
Aufenthaltstitel abhängt oder im Arbeitsvertrag 
eine auflösende Bedingung vereinbart wurde, 
falls der Aufenthaltstitel nicht erteilt wird.

Die BA muss der Beschäftigung zustimmen 
(» 2.2.). Ist eine Zustimmung aufgrund einer ge-
setzlichen Regelung nicht erforderlich, kann der 
Aufenthaltstitel dennoch aus Gründen versagt 
werden, die in der Person der Fachkraft oder des 
Arbeitgebers liegen.43

Berufsausübungserlaubnis
Eine Berufsausübungserlaubnis ist bei reglemen-
tierten Berufen erforderlich (zum Beispiel Gesund-
heitsberufe wie Altenpfleger oder Hebamme). Die 
Erlaubnis umfasst die berufsrechtliche Befugnis 
zur Berufsausübung sowie dazu, die Berufsbe-
zeichnung zu führen. Die Berufsausübungserlaub-
nis muss vorliegen oder wenigstens zugesagt sein.

Gleichwertigkeit
Die Gleichwertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation wird durch einen Gleichwertigkeits-
nachweis belegt.44 Im Anerkennungsverfahren 
vergleicht die zuständige Stelle die ausländische 

Berufsqualifikation mit der Berufsqualifikation 
eines deutschen Referenzberufes. Für die Prü-
fung sind Dokumente notwendig, die Inhalt und 
Dauer der Ausbildung dokumentieren. Die Berufs-
erfahrung sowie weitere Kenntnisse und Fähigkei-
ten werden berücksichtigt.

Die ausländische Berufsqualifikation wird als 
gleichwertig anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zur deutschen Berufsquali-
fikation bestehen. Bei reglementierten Berufen 
werden weitere Voraussetzungen geprüft, die 
neben der Anerkennung der Berufsqualifikation 
für die Berufszulassung notwendig sind. Dazu 
gehören beispielsweise die persönliche Eignung 
oder deutsche Sprachkenntnisse.

Die Anerkennung kann bereits vor der Einreise be-
antragt werden. Hilfen wie bei der Suche nach der 
zuständigen Stelle oder erforderliche Dokumente 
gibt die Seite anerkennung-in-deutschland.de. 

Fachkräfte, die das 45. Lebensjahr vollendet ha-
ben und erstmals eine Aufenthaltserlaubnis be-
antragen, müssen ein bestimmtes Einkommen 
erzielen (mindestens 55 Prozent der jährlichen 
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenver-
sicherung, 2020: 45.540 Euro und 2021: 46.860 
Euro). Alternativ ist der Nachweis einer angemes-
senen Altersversorgung ausreichend.

Zusammenfassung

 ›  Ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
lässt den verbindlichen Willen des 
Arbeitgebers erkennen, die Stelle 
mit der ausländischen Fachkraft 
zu besetzen. 

 ›  Die BA muss der Beschäftigung 
 zustimmen. 

 ›  In bestimmten Fällen ist eine Berufs
ausübungserlaubnis erforderlich. 

 ›  Die Gleichwertigkeit der aus
ländischen Berufsqualifikation ist 
nachzuweisen.

http://www.anerkennung-in-deutschland.de
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2.9. Qualifizierung

Eine Aufenthaltserlaubnis kann einer auslän-
dischen Fachkraft für eine Qualifizierung und 
anschließende Prüfung erteilt werden.45 Der 
Aufenthaltstitel wird erteilt, wenn die Gleich-
wertigkeit der ausländischen Qualifikation nicht 
festgestellt werden kann („teilweise“ Gleich-
wertigkeit). Die Qualifizierungsmaßnahme zielt 
darauf ab, die Gleichwertigkeit der Berufsab-
schlüsse festzustellen. Mögliche Maßnahmen sind

 › Anpassungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
in theoretischer und praktischer Form,

 › Vorbereitungskurse auf Prüfungen und
 › Sprachkurse.

Qualifizierungsmaßnahmen können auch rein 
betrieblich durchgeführt werden, wenn nur noch 
bestimmte praktische Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten nachgewiesen werden müssen.

Für den Aufenthalt sind hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse erforderlich, die dem Niveau 
A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens (GER) entsprechen.46 Niedrigere Sprach-
kenntnisse können ausreichend sein, wenn der 
weitere Spracherwerb Bestandteil der geplanten 
Maßnahmen ist.

Im Jahr 2018 wurden bundesweit 
36.400 im Ausland erworbene 
 berufliche Abschlüsse anerkannt
(Quelle: Statistisches Bundesamt). 

2.10. IT-Spezialisten

IT-Spezialisten können auch ohne förmliche Be-
rufsausbildung oder Studium zur Beschäftigung 
zugelassen werden, wenn sie über ihre Tätigkeit 
Kenntnisse erworben haben, die einer Qualifika-
tion vergleichbar sind.47 Begünstigt sind Ausländer, 
die eine qualifizierte Beschäftigung in Berufen 
auf dem Gebiet der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie nachweisen können. Erforder-
lich sind eine dreijährige Berufserfahrung (in den 
letzten sieben Jahren erworben), ein Gehalt in 
Höhe von mindestens 60 Prozent der jährlichen 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung (2020: 49.680 Euro und 2021: 
51.120 Euro) und ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse (Niveau B 1 GER). Im begründeten Ein-
zelfall kann auf den Nachweis deutscher Sprach-
kenntnisse verzichtet werden. Die Zustimmung 
zur Beschäftigung wird von der BA gegenüber der 
Ausländerbehörde erteilt, die für den Aufenthalts-
titel zuständig ist.

2.11. Arbeitsplatzsuche

Eine Aufenthaltserlaubnis kann auch für die Ar-
beitsplatzsuche erteilt werden.48 Begünstigt sind:

 › Fachkräfte mit Berufsausbildung
 › Fachkräfte mit akademischer Ausbildung
 › Ausländer, die aufgrund ihrer persönlichen 
Qualifikation befähigt sind, die am Arbeits-
platz erforderliche Tätigkeit auszuüben

Fachkraft mit Berufsausbildung
Eine nicht akademische Fachkraft mit Berufs-
ausbildung darf sich bis zu sechs Monate in 
Deutschland aufhalten, um einen Arbeitsplatz 
zu suchen.49 Der Aufenthalt kann auch Fach-
kräften gestattet werden, die sich bereits in 
Deutschland aufhalten, wenn unmittelbar vor-
her der Aufenthalt wegen einer Erwerbstätigkeit 
gestattet war. Die Suche richtet sich auf eine 
qualifizierte Beschäftigung, zu deren Ausübung 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten er-
forderlich sind, die in einem Studium oder einer 
qualifizierten Berufsausbildung erworben wer-
den.50 Die Fachkraft muss dafür qualifiziert sein. 
Die spätere Aufenthaltserlaubnis51 kann nur 
unter diesen Voraussetzungen erteilt werden.

Die zur Arbeitsplatzsuche eingereiste Fach-
kraft mit Berufsausbildung soll sich nach ihrer 
Einreise auf die Suche nach einem dauerhaften 
Arbeitsplatz konzentrieren und dafür die erfor-
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derliche Zeit aufbringen können (zum Beispiel 
für die Suche nach geeigneten Arbeitgebern, die 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen, die Vor-
bereitung auf Bewerbungsgespräche, Reisen zu 
Bewerbungsgesprächen).

Wenn die nach den Regelungen des Bundes oder 
der Länder für die berufliche Anerkennung zu-
ständige Stelle die Gleichwertigkeit der Berufs-
qualifikation mit einer inländischen qualifizierten 
Berufsausbildung festgestellt hat,52 ist von der 
Befähigung des Ausländers auszugehen. Zusätz-
lich sind deutsche Sprachkenntnisse erforderlich, 
die der angestrebten Tätigkeit entsprechen. Re-
gelmäßig werden deutsche Sprachkenntnisse auf 
dem Niveau B1 GER erforderlich sein. Insbesonde-
re in medizinischen Berufen können auch höhere 
Anforderungen gestellt werden.

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur 
Erwerbstätigkeit. Möglich sind Probebeschäf-
tigungen für bis zu zehn Stunden je Woche, zu 
deren Ausübung die Qualifikation befähigt. Der 
Aufenthaltstitel muss eine entsprechende Ne-
benbestimmung enthalten.

Fachkraft mit akademischer Ausbildung
Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung 
kann für bis zu sechs Monate die Suche nach 
einem Arbeitsplatz gestattet werden, zu des-
sen Ausübung die Fachkraft befähigt ist.53 Die 
Regelungen für Fachkräfte, die sich bereits in 
Deutschland aufhalten, und zur Probearbeit gel-
ten entsprechend.

Eine Aufenthaltserlaubnis kann in weiteren Fällen 
erteilt werden:54

 › Absolventen deutscher Hochschulen,
 › Forscher im Anschluss an einen Forschungs-
aufenthalt,

 › Absolventen einer qualifizierten Berufs-
ausbildung im Bundesgebiet,

 › Ausländer, die sich zum Zweck der Aner-
kennung ihrer ausländischen Berufs-
qualifikation im Bundesgebiet aufhalten.

Die Aufenthaltserlaubnis setzt voraus, dass der 
Lebensunterhalt der Fachkraft gesichert ist.55 
Davon ist auszugehen, wenn der Lebensunter-
halt einschließlich eines ausreichenden Kran-
kenversicherungsschutzes ohne öffentliche 
Mittel bestritten werden kann.56

Zusammenfassung

 ›  Für ITSpezialisten gelten Sonder
regelungen. 

 ›  Die Einreise ist auch zur Arbeits
platzsuche möglich. 

2.12. Qualifizierte Geduldete

Ein vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer 
kann unter bestimmten Voraussetzungen in 
Deutschland geduldet werden.57 Die Abschie-
bung wird in diesen Fällen vorübergehend aus-
gesetzt. Dem Ausländer kann eine Aufenthalts-
erlaubnis für eine Erwerbstätigkeit ausgestellt 
werden,58 wenn er im Bundesgebiet

 › eine qualifizierte Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder vergleichbar 
geregelten Ausbildungsberuf oder ein 
 Hochschulstudium abgeschlossen hat,

 › mit einem anerkannten oder einem 
 deutschen Hochschulabschluss vergleich-
baren ausländischen Hochschulabschluss 
seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem 
Abschluss angemessene Beschäftigung 
 ausgeübt hat oder

 › seit drei Jahren ununterbrochen eine qualifi-
zierte Beschäftigung ausgeübt hat und inner-
halb des letzten Jahres vor Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis für seinen Lebensunter-
halt und den seiner Familien angehörigen 
oder anderen Haushalts angehörigen nicht 
auf öffentliche Mittel mit Ausnahme von Leis-
tungen zur Deckung der notwendigen Kosten 
für Unterkunft und Heizung angewiesen war.
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Die Fachkraft muss über ausreichenden Wohn-
raum und Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen. Die Dauer des Aufenthalts und die zu-
lässigen Beschäftigungen sind als Nebenbestim-
mung im Aufenthaltstitel enthalten.

2.13.  Unqualifizierte oder gering-
qualifizierte Beschäftigung

Die Beschäftigung von Saisonkräften in der 
Landwirtschaft und in der Gastronomie (höchs-
tens sechs Monate jährlich) steht unter dem 
Vorbehalt einer Absprache zwischen der BA und 
der Arbeitsverwaltung des Herkunftsstaats über 
das Verfahren und die Auswahl für die Saison-
beschäftigung. Aktuell besteht eine solche Ab-
sprache mit Georgien, die sich jedoch auf den 
landwirtschaftlichen Bereich und einen Zeitraum 
von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen beschränkt.

Für Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Monte-
negro und Serbien besteht bis zum Jahresende 
2023 ein erleichterter Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt: Sie können die Zustimmung der 
BA zu jeder Beschäftigung unabhängig von ihrer 
persönlichen Qualifikation erhalten. Der Bundes-
rat hat einer Verordnung der Bundesregierung 
zur Verlängerung der sogenannten Westbalkan-
regelung bis zum Jahresende 2023 am 9. Okto-
ber 2020 zugestimmt. Voraussetzungen sind:

 › Es besteht ein konkretes Arbeitsplatz-
angebot.

 › Bevorrechtigte inländische Arbeitnehmer 
stehen für den Arbeitsplatz nicht zur 
 Verfügung (Vorrangprüfung).

 › Die Arbeitsbedingungen sind nicht 
 ungünstiger als die vergleichbarer 
 deutscher Arbeitnehmer.

Für die Einreise ist ein Visum erforderlich.

2.14. Familiennachzug

Ausländische Fachkräfte, die einen Aufenthalts-
titel zum Zweck der Erwerbstätigkeit besitzen, 
können von ihren Ehepartnern aus dem Aus-
land begleitet werden. Dafür müssen sie be-
absichtigen, länger als ein Jahr in Deutschland 
zu bleiben. Ein Sprachnachweis ist erforderlich. 
Ausnahmen gelten für Ehepartner von Hochqua-
lifizierten und Forschern sowie von Inhabern der 

„Blauen Karte EU“, einer ICT-Karte oder Mobiler-
ICT-Karte sowie für Ehepartner von Angehörigen 
bestimmter Staaten (zum Beispiel USA, Kanada, 
Australien oder Japan). Weitere Ausnahmen sind 
möglich (beispielsweise für Ehepartner mit aka-
demischer Bildung).

Wer nach dem Zuzug heiratet, kann den Ehe-
partner in der Regel erst nach zwei Jahren Auf-
enthalt in Deutschland nachholen. Ausnahmen 
gelten für Inhaber der „Blauen Karte EU“.

Kinder können ebenfalls mitziehen. Für Kinder, 
die ihren Wohnsitz nicht zusammen mit ihren 
Eltern oder einem sorgeberechtigten Elternteil 
nach Deutschland verlegt haben, gelten diffe-
renzierte Regelungen (abhängig von Alter und 
Mitzug des Ehepartners).

Familienangehörige, die einen Aufenthaltstitel 
zum Familiennachzug besitzen, erhalten damit 
sofort das vollständige und unbeschränkte 
Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

2.15.  Beschleunigtes 
 Fachkräfteverfahren

Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ein beschleu-
nigtes Fachkräfteverfahren zu beantragen.59 
Damit kann das Verwaltungsverfahren bis zur 
Erteilung des Visums beschleunigt werden. Der 
Arbeitgeber benötigt dafür eine Vollmacht der 
Fachkraft. Der Antrag wird bei der zuständigen 
Ausländerbehörde in Deutschland gestellt.
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Arbeitgeber und Ausländerbehörde vereinbaren 
das Verfahren in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag. Bestandteile sind:

 › Kontaktdaten des Ausländers, des Arbeit-
gebers und der Behörde

 › Bevollmächtigung des Arbeitgebers durch 
den Ausländer

 › Bevollmächtigung der zuständigen Auslän-
derbehörde durch den Arbeitgeber, das Ver-
fahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit 
der im Ausland erworbenen Berufsqualifika-
tion einleiten und betreiben zu können

 › Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die 
Einhaltung der Mitwirkungspflicht des 
 Ausländers60 durch diesen hinzuwirken

 › Vorzulegende Nachweise
 › Beschreibung der Abläufe einschließlich 
 Beteiligter und Erledigungsfristen

 › Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers61

 › Folgen bei Nichteinhalten der Vereinbarung

Weitere Vereinbarungen sind möglich. Die An-
erkennungsstellen sollen innerhalb von zwei 
Monaten nach Vollständigkeit der Antragsunter-
lagen über die Berufsanerkennung entscheiden. 
Für die BA gilt eine Zustimmungsfiktion von einer 
Woche (» 2.2.).

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind (wie 
Zustimmung der BA, Anerkennung der aus-
ländischen Qualifikation sowie gegebenenfalls 
Zusage der Berufsausübungserlaubnis), erteilt 
die Ausländerbehörde eine sogenannte Vorab-
zustimmung62 und übergibt diese dem Arbeit-
geber. Er leitet die Vorabzustimmung an die 
Fachkraft im Ausland weiter. Die Fachkraft bucht 
anschließend einen Termin bei der Auslandsver-
tretung und beantragt das Visum. Der Termin 
wird innerhalb von drei Wochen anberaumt. Im 
Termin wird das Original der Vorabzustimmung 
mit den weiteren für den Visumantrag nötigen 
Unterlagen vorgelegt.

Die deutschen Auslandsvertretungen 
sind diplomatische oder konsularische 
Einrichtungen außerhalb  Deutschlands. 
Sie vertreten die Interessen des deut
schen Staats im Ausland und fördern 
die politischen Beziehungen. Die meis
ten Auslandsvertretungen, nicht jedoch 
die deutschen Honorarkonsuln im Aus
land, unterhalten eine  Visastelle. Sie 
entscheiden über die Einreise visum
pflichtiger  Drittstaatsangehöriger. 
Kontaktadressen der deutschen 
Auslandsvertretungen gibt es unter 
make-it-in-germany.com/de/visum/ 
ansprechpartner-vor-ort/weltkarte/.

Nachdem der vollständige Visumantrag gestellt 
wurde, wird regelmäßig innerhalb von weiteren 
drei Wochen über den Antrag entschieden.

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren umfasst 
bei entsprechender Bevollmächtigung auch den 
Ehegatten sowie minderjährige ledige Kinder 
der Fachkraft, wenn sie die gesetzlichen Voraus-
setzungen für den Familiennachzug erfüllen und 
der Nachzug innerhalb von sechs Monaten nach 
der Einreise der Fachkraft erfolgen soll.

Das beschleunigte Fachkräfteverfah
ren ist ausschließlich für Fachkräfte 
möglich, die zu Beschäftigungs, Aus
bildungs beziehungsweise Anerken
nungszwecken einreisen möchten.

Der Arbeitgeber beantragt das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren bei der zuständigen Aus-
länderbehörde in Deutschland beziehungsweise 
bei der für die vorgesehene Betriebsstätte zu-
ständigen Ausländerbehörde. Die Ausländer-
behörde berät und unterstützt den Arbeitgeber 
im Verfahren, holt die Zustimmung der BA ein 
und prüft die aufenthaltsrechtlichen Vorausset-
zungen eines Visums.

http://make-it-in-germany.com/de/visum/ansprechpartner-vor-ort/weltkarte/
http://make-it-in-germany.com/de/visum/ansprechpartner-vor-ort/weltkarte/
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Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens 
wird die Gleichwertigkeit der beruflichen Quali-
fikation63 auf Antrag bei der dafür zuständigen 
Stelle ebenfalls in einem beschleunigten Ver-
fahren durch einen Bescheid festgestellt.64 Er-
gibt sich dabei, dass die im Ausland erworbene 
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die 
Gleichwertigkeit aber durch eine Qualifizie-
rungsmaßnahme erreicht werden kann,65 kann 
das beschleunigte Verfahren mit dem Ziel fort-
gesetzt werden, die Einreise zum Zweck der An-
erkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
zu gestatten.

Die BA berät im Rahmen eines bis zum 
31. Dezember 2023 befristeten Modell
vorhabens Personen, die sich nicht nur 
vorübergehend im Ausland aufhalten, 
zu den Möglichkeiten der Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse und 
den damit zusammenhängenden aufent
haltsrechtlichen Fragen und begleitet 
sie bei der Durchführung der entspre
chenden Verfahren.66

Die Gebühr für das Verfahren beträgt 411 Euro 
und ist vom Arbeitgeber beim Abschluss der 
Vereinbarung bei der Ausländerbehörde zu ent-
richten. Hinzu kommt eine Visumgebühr von 
75 Euro, die die Fachkraft beim Visumantrag in 
der zuständigen deutschen Auslandsvertretung 
zu tragen hat.

Die Gebühr in Höhe von 411 Euro ist 
 unabhängig vom Erfolg des Verfahrens 
fällig. Es handelt sich um eine Be
arbeitungsgebühr, die nicht mit einem 
 Anspruch auf ein Visum verbunden ist.

Zusammenfassung

 ›  Der Arbeitgeber kann ein beschleunig
tes Fachkräfteverfahren beantragen 
und benötigt dazu eine Vollmacht der 
ausländischen Fachkraft. 

 ›  Die Einzelheiten vereinbart 
der Arbeitgeber in einem öffent
lichrechtlichen Vertrag mit der 
 Ausländerbehörde. 

 ›  Die ausländische Fachkraft beantragt 
mit einer Vorabzustimmung das 
Visum bei einer deutschen Auslands
vertretung. 

 ›  Die Gebühr für das Verfahren beträgt 
411 Euro und ist vom Arbeitgeber bei 
der Ausländerbehörde zu entrichten.

2.16.  Zentrale 
 Ausländerbehörden

Eine Ausländerbehörde (oder ein Ausländer-
amt) hat die Aufgabe, das Aufenthaltsgesetz 
auszuführen und den Rechtsstatus von Zuwan-
derern zu klären.67 Ausländerbehörden gibt 
es in jedem Landkreis beziehungsweise jeder 
kreisfreien Stadt. Die Bundesländer haben die 
Möglichkeit, zentrale Ausländerbehörden einzu-
richten, die unter anderem für das beschleunigte 
 Fachkräfteverfahren zuständig sind. Informa-
tionen zur zuständigen Ausländerbehörde gibt 
es unter make-it-in-germany.com/de/visum/
ansprechpartner-vor-ort/deutschland.

Mit dem kostenfreien Online Training 
der AOK erfahren Sie mehr zum 
 Fachkräfteeinwanderungsgesetz. 
aok.de/fk/online-trainings 

http://make-it-in-germany.com/de/visum/ansprechpartner-vor-ort/deutschland
http://make-it-in-germany.com/de/visum/ansprechpartner-vor-ort/deutschland
http://aok.de/fk/online-trainings
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3. EU-Freizügigkeit

3.1. Voraussetzungen

Bürger der Europäischen Union (EU), des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR – EU plus Island, 
Liechtenstein und Norwegen) und der Schweiz 
haben das Recht, ohne Visum in Deutschland 
einzureisen, sich hier aufzuhalten und erwerbs-
tätig zu sein.68 Die Freizügigkeit wird durch einen 
Personalausweis oder Reisepass nachgewiesen.

Für die Dauer von drei Monaten dürfen sich Bür-
ger der EU, des EWR und der Schweiz in Deutsch-
land ohne weitere Voraussetzungen aufhalten. 
Danach ist der Aufenthalt zulässig, wenn der 
ausländische Bürger eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt:

 › Tätigkeit als Arbeitnehmer oder Selbst-
ständiger.

 › Nach sechs Monaten ist nachzuweisen, dass 
Aussicht auf eine Arbeitsstelle besteht 
(Arbeitssuche).

 › Fehlende Erwerbstätigkeit, Studium oder 
Ausbildung. Ausreichende eigene Existenz-
mittel und Krankenversicherungsschutz sind 
erforderlich.

 › Aufenthalt in Deutschland seit fünf Jahren 
(Daueraufenthaltsberechtigte).

Der Verlust der Freizügigkeit kann im Einzelfall 
festgestellt werden, wenn sich durch eine oder 
mehrere gewichtige Straftaten zeigt, dass der 
weitere Aufenthalt auch künftig eine Gefahr 
 darstellt.

3.2. Dokumente

EU- und EWR-Bürger
EU- und EWR-Bürger müssen bei einem Umzug 
nach Deutschland keine besonderen Formali-
täten erfüllen. Sie melden sich, wie auch alle 
Deutschen, beim Bezug einer Wohnung bei der 
Meldebehörde am Wohnort an. Sie erhalten keine 
Aufenthaltserlaubnis oder besondere Ausweise. 
Arbeitgeber müssen sich keine Arbeitserlaub-
nis vorzeigen lassen. Personalausweis oder Pass 
genügen für den Nachweis, erwerbstätig sein zu 
dürfen. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, eine 
Kopie der Dokumente zu den Personalunterlagen 
zu nehmen (anders als bei Arbeitnehmern aus 
Drittstaaten).

Deutschland stellt EU- und EWR-Bürgern keine 
Personalausweise aus. Freiwillig kann ein elek-
tronischer Identitätsnachweis beantragt werden, 
mit dem die elektronischen Funktionen eines 
deutschen Personalausweises genutzt werden 
können.69

Schweizer Bürger 
Schweizer Bürger sind verpflichtet, ihren län-
ger als drei Monate dauernden Aufenthalt in 
Deutschland bei der Ausländerbehörde des 
Wohnorts anzuzeigen. Sie erhalten dann eine 
Karte, in der ihr Aufenthaltsrecht bescheinigt 
ist. Für diese Karte ist dieselbe Gebühr zu zahlen 
wie für einen deutschen Personalausweis.
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3.3. Familienangehörige

Familienangehörige von Bürgern der EU, des 
EWR und der Schweiz, die Staatsangehörige 
eines Drittstaats sind, haben ein Aufenthalts-
recht in Deutschland, wenn sie mit ihrer Bezugs-
person in familiärer Lebensgemeinschaft leben. 
Familienangehörige in diesem Sinn sind der 
Ehegatte, ein eingetragener Lebenspartner oder 
Verwandte in gerader Linie. Für Verwandte in 
aufsteigender Linie (Eltern, Großeltern) und Kin-
der und Enkel ab einem Alter von 21 Jahren gilt 
dies nur, wenn die Bezugsperson ihnen Unter-
halt gewährt. Sind sie selbst nicht erwerbstätig, 
müssen ihr Lebensunterhalt und ihre Kranken-
versicherung gewährleistet sein. Wenn Bezugs-
personen  Studierende sind, haben nur ihre 
Ehegatten, Lebenspartner und Kinder, denen 
die studierende Person Unterhalt gewährt, ein 
Aufenthaltsrecht.

Drittstaatsangehörige, die unter diese Regeln 
fallen, benötigen vor der ersten Einreise nach 
Deutschland ein entsprechendes Visum (mit 
Ausnahmen). Sind sie in Deutschland angekom-
men, müssen sie ihr Aufenthaltsrecht durch 
eine Aufenthaltskarte nachweisen. Die Aufent-
haltskarte wird von der zuständigen Ausländer-
behörde ausgestellt.

Zusammenfassung

 ›  Bürger der EU, des EWR und der 
Schweiz dürfen ohne Visum nach 
Deutschland einreisen, sich dort 
 aufhalten und erwerbstätig sein. 

 ›  Die Freizügigkeit wird durch einen 
Personalausweis oder Reisepass 
nachgewiesen. 

 ›  Für die Dauer von drei Monaten dür
fen sich Bürger der EU, des EWR und 
der Schweiz in Deutschland ohne 
weitere Voraussetzungen aufhalten. 

 ›  Familienangehörige von Bürgern der 
EU, des EWR und der Schweiz, die 
Staatsangehörige eines Drittstaats 
sind, haben ein Aufenthaltsrecht 
in Deutschland, wenn sie mit ihrer 
Bezugsperson in familiärer Lebens
gemeinschaft leben.
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4.  Unternehmensinterner Transfer 
(ICT-Karte)

Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der EU 
haben, können Führungskräfte, Spezialisten 
sowie Trainees in Niederlassungen desselben 
Unternehmens innerhalb der EU entsenden. 
Diese Möglichkeit zur Fachkräfteentsendung 
wird als unternehmensinterner Transfer (Intra-
Corporate Transfer, ICT) bezeichnet.70 Die ICT-
Richtlinie 2014/66/EU wird mit Ausnahme von 
Dänemark und Irland in allen EU-Mitgliedstaaten 
umgesetzt. Die ICT-Karte ist ein befristeter Auf-
enthaltstitel71 und die Basis für den gesamten 
Aufenthalt unternehmensintern entsendeter Be-
schäftigter innerhalb der EU. Die jeweiligen EU-
Mitgliedstaaten stellen diese nach einheitlichen 
Bedingungen aus.

Ausländischen Führungskräften und Spezialisten 
kann eine ICT-Karte für einen Personaltransfer in 
Deutschland erteilt werden.72 Dafür müssen sie 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

 › Sie werden in der aufnehmenden Nieder-
lassung in Deutschland als Führungskraft 
oder Spezialist tätig.

 › Sie gehören seit mindestens sechs Monaten 
vor dem geplanten Transfer und für die 
Zeit des Transfers ohne Unterbrechung 
der Unternehmensgruppe an.

 › Der unternehmensinterne Transfer ist 
für mehr als 90 Tage geplant.

G
et

ty
 Im

ag
es

/L
ui

s A
lv

ar
ez

 



23

 › Ein für die Dauer des Transfers  gültiger 
Arbeitsvertrag liegt vor sowie, falls 
 erforderlich, ein Abordnungsschreiben. Hier 
muss ein Nachweis über die Rückkehr an 
einen Unternehmensteil außerhalb der EU 
nach dem Ende des Transfers enthalten sein.

 › Eine sich auf die Arbeitsstelle beziehende 
berufliche Qualifikation kann nachgewiesen 
werden.

Liegen diese Voraussetzungen vor, kann die ICT-
Karte auf Antrag für die Zeit des Personaltrans-
fers beziehungsweise für eine Höchstdauer von 
drei Jahren erteilt werden.

Auch ausländische Trainees können eine ICT-
Karte erhalten, wenn sie

 › in der aufnehmenden Niederlassung 
für mehr als 90 Tage in Deutschland als 
 Trainees tätig werden,

 › über einen Hochschulabschluss verfügen73 
und

 › die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen.

Die ICT-Karte kann auf Antrag für die Dauer des 
Transfers erteilt werden, höchstens jedoch für 
ein Jahr.

Soll der Personaleinsatz sich auch auf andere 
EU-Mitgliedstaaten erstrecken, ist die ICT-Karte 
für den Staat zu beantragen, in dem die längste 
Aufenthaltsdauer geplant ist. Für den Aufenthalt 
in den weiteren Mitgliedstaaten bestehen dann 
zwei Möglichkeiten: die kurzfristige Mobilität für 
transferierte Mitarbeiter und die Mobiler-ICT-Karte.

4.1. Kurzfristige Mobilität

Drittstaatsangehörige, die sich im Rahmen des 
unternehmensinternen Transfers in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat aufhalten und für eine kurze 
Zeit in Deutschland arbeiten möchten, können 
ohne deutschen Aufenthaltstitel für maximal 
90 Tage innerhalb von 180 Tagen in Deutschland 
bleiben.74 Es ist lediglich eine Mitteilung an das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
abzugeben. Die Mitteilung an das BAMF ist abzu-
geben, wenn die ICT-Karte in einem anderen EU-
Staat beantragt wird. Sollte zu diesem Zeitpunkt 
der Transfer nach Deutschland noch nicht bekannt 
sein, kann die Mitteilung auch später erfolgen.

Mit der Mitteilung über die geplante Tätigkeit in 
Deutschland müssen folgende Unterlagen vor-
gelegt werden:

 › Gültige ICT-Karte im Sinn der Richtlinie (EU) 
2014/66 aus einem anderen EU-Mitgliedstaat

 › Nachweis über den Transfer in eine deut-
sche Niederlassung desselben Unterneh-
mens oder derselben Unternehmensgruppe

 › Gültiger Arbeitsvertrag und gegebenen-
falls Abordnungsschreiben, die bereits im 
Rahmen des ICT-Verfahrens den zuständigen 
Behörden des anderen EU-Mitgliedstaats 
vorgelegt wurden

 › Kopie des gültigen Reisepasses oder 
 Passersatzes des Mitarbeiters

 › Falls erforderlich, ein Nachweis über die 
 Erteilung einer Berufsausübungserlaubnis

Innerhalb von 20 Tagen nach der Mitteilung an 
das BAMF wird eine Bescheinigung über die Be-
rechtigung zu Einreise und Aufenthalt zum Zweck 
des unternehmensinternen Transfers ausgestellt, 
falls keine Ablehnungsgründe vorliegen.75
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4.2. Mobiler-ICT-Karte

Drittstaatsangehörige, die bereits eine ICT-Kar-
te im Sinne der Richtlinie (EU) 2014/66 in einem 
EU-Mitgliedstaat besitzen und einen längeren 
Aufenthalt (über 90 Tage) in Deutschland planen, 
können die Mobiler-ICT-Karte bei der zuständi-
gen Ausländerbehörde oder beim BAMF beantra-
gen.76 Dafür müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt werden:

 › Der Antragsteller wird in der aufnehmenden 
Niederlassung in Deutschland als Führungs-
kraft, Spezialist oder Trainee tätig.

 › Der (Weiter-)Transfer nach Deutschland 
 dauert länger als 90 Tage.

 › Ein für die Dauer des Transfers gültiger 
Arbeitsvertrag sowie, falls erforderlich, ein 
Abordnungsschreiben liegen vor. Hier muss 
ein Nachweis über die Rückkehr an ein 
Unternehmensteil außerhalb der EU nach 
dem Ende des Transfers enthalten sein.

Der Antrag auf Erteilung einer Mobiler-ICT- 
Karte soll aus dem EU-Mitgliedstaat mindestens 
20 Tage vor Beginn des Aufenthalts in Deutsch-
land gestellt werden. Ist die ICT-Karte des an-
deren EU-Mitgliedstaats noch gültig, gilt der 
Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländer-
behörde für maximal 90 Tage als erlaubt. Eine 
Beantragung in Deutschland ist auch während 
des Aufenthalts zur kurzfristigen Mobilität nach 
§ 19a AufenthG möglich (» 4.1.). In diesem Fall ist 
der Antrag auf die Mobiler-ICT-Karte spätestens 
20 Tage vor Ablauf der Bescheinigung über die 
Berechtigung zur Kurzzeitmobilität zu stellen.

Eine parallele Mitteilung der kurzfristigen 
 Mobilität an das BAMF und die Beantragung 
einer Mobiler-ICT-Karte bei der Ausländerbehör-
de ist nicht zulässig. In diesem Fall wird der An-
trag abgelehnt.77

Zusammenfassung

 ›  Die ICTKarte ist ein befristeter 
 Aufenthaltstitel und berechtigt 
zum Aufenthalt in der EU. 

 ›  Bei einem Aufenthalt in Deutschland 
für längstens 90 Tage ist eine Mit
teilung an das BAMF ausreichend.
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5. Integration ins Unternehmen

Wenn alle rechtlichen Angelegenheiten zur Ar-
beitsaufnahme in Deutschland geklärt sind, steht 
dem Arbeitsantritt formal nichts mehr im Weg. 
Um die Fachkraft langfristig an das Unternehmen 
zu binden, sind vor allem die Integration in den 
Alltag und der Einstieg in den Betrieb von zentra-
ler Bedeutung. Informationen und weiterführende 
Kontakte gibt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie.78

Wer die deutsche Sprache beherrscht, findet 
sich leichter und schneller zurecht. Für interna-
tionale Fachkräfte ist es daher sehr wichtig, all-
gemeine und berufsbezogene Sprachkenntnisse 
zu erwerben. Deutschkenntnisse können bereits 
im Herkunftsland erworben werden (zum Bei-
spiel beim Goethe-Institut).

In Deutschland angekommen, sollte die Sprach-
kompetenz bei Bedarf berufsbegleitend aus-
gebaut werden. Das Unternehmen kann seinen 
Mitarbeitern helfen, indem passende Angebote 
recherchiert werden, Sprachkurse während der 
Arbeitszeit besucht werden können und die Teil-
nahme finanziell unterstützt wird.

Für die betriebliche Integration bieten sich ver-
schiedene Maßnahmen an.

 › Einarbeitungsplan: Er sollte alle zentralen 
Informationen über den Arbeitsablauf 
enthalten. Hier können Arbeits- und Sozial-
regeln, Kontaktpersonen und Tätigkeiten 
ebenso erfasst werden wie gemeinsam 
 vereinbarte Leistungsziele.

 › Ansprechpartner: Es empfiehlt sich, eine 
primäre Bezugsperson zu benennen, die 
zumindest für die Zeit der Einarbeitung 
der erste Ansprechpartner ist. Für diese 
Aufgabe eigenen sich besonders erfahrene 
Mitarbeiter.

 › Kennenlernveranstaltungen: Gezielte team-
bildende Maßnahmen oder Kennenlernver-
anstaltungen können ein guter Weg sein, 
den neuen Mitarbeiter schnell in die Beleg-
schaft zu integrieren.

Auch im Alltag können Gelegenheiten  geschaffen 
werden, die es dem neuen Teammitglied erleich-
tern, sich in die Unternehmensgemeinschaft 
einzufinden, zum Beispiel beim gemeinsamen 
Mittagessen, beim Betriebssport oder bei der 
nächsten Betriebsfeier.

Zusammenfassung

 ›  Wenn alle rechtlichen Voraus
setzungen zur Arbeitsaufnahme 
in Deutschland geklärt sind, steht 
dem Arbeitsantritt formal nichts 
mehr im Weg. 

 ›  In Deutschland angekommen, sollte 
die Sprachkompetenz bei Bedarf 
berufsbegleitend ausgebaut werden. 
Hierzu bieten sich Sprachkurse an. 

 ›  Ansprechpartner und gemeinsame 
Aktivitäten erleichtern der aus
ländischen Fachkraft die Integration 
in den Betrieb.
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6. Sozialversicherung

In Deutschland beschäftigte ausländische Fach-
kräfte sind grundsätzlich nach den Regeln des 
Sozialgesetzbuchs sozialversichert. 

Weitere Informationen zur Beschäf
tigung von Arbeitnehmern aus dem 
 Ausland finden Sie unter  
aok.de/arbeitgeber, Webcode br70939.

Eine Ausnahme kann in bestimmten Fällen für 
Bürger der EU, des EWR und der Schweiz gelten. 
Zum EWR gehören die Länder der EU sowie die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
Wenn Fachkräfte aus diesen Staaten zum Bei-
spiel bei einer zeitlich befristeten Entsendung 
nach Deutschland oder bei einer zeitgleich aus-

geübten weiteren Beschäftigung oder selbst-
ständigen Tätigkeit in ihrem Heimatstaat eine 
A1-Bescheinigung vorlegen, bleiben sie weiter-
hin in ihrem Heimatstaat versichert. Gegebe-
nenfalls sind Sozialversicherungsbeiträge an die 
ausländische Sozialversicherung abzuführen.

Nähere Informationen zu den Regelun
gen innerhalb der EU, des EWR sowie 
der Schweiz können Sie der Broschüre 
Entsendungen und Saisonkräfte der 
 Reihe gesundes unternehmen entnehmen. 
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6.1. Minijob

Ausländer haben unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit, eine Nebenbeschäf-
tigung auszuüben (zum Beispiel neben einer 
schulischen oder betrieblichen Berufsausbil-
dung oder einer Qualifizierungsmaßnahme).79 
Die Nebenbeschäftigung ist zulässig, wenn der 
Aufenthaltstitel eine entsprechende Neben-
bestimmung enthält (zum Beispiel „Von der 
Berufsausbildung unabhängige Beschäftigung 
von zehn Wochenstunden erlaubt. Selbststän-
dige Tätigkeit nicht erlaubt.“). Ob die zulässige 
Nebenbeschäftigung ein versicherungsfreier 
Minijob ist, prüft der Arbeitgeber.

Es gibt zwei Arten von Minijobs. Eine Beschäfti-
gung kann wegen

 › der Höhe des Arbeitsentgelts (geringfügig 
entlohnte Beschäftigung) oder

 › der Befristung auf kurze Zeit (kurzfristige 
Beschäftigung)

geringfügig sein.80

Nähere Informationen zu Minijobs 
 finden Sie unter aok.de/arbeitgeber, 
Webcode br70935.

Alles Wichtige zu geringfügigen 
 Beschäftigungen können Sie der 
 Broschüre „Minijobs“ der Reihe 
 gesundes unternehmen entnehmen. 

6.2. Versicherungspflicht

6.2.1.  Beschäftigung 
 gegen  Arbeitsentgelt

Ausländische Fachkräfte sowie Auszubildende 
werden regelmäßig in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen 
und dafür in der Regel ein Entgelt erhalten. Die 

 Versicherung entsteht kraft Gesetzes und ist un-
abhängig vom Willen der Beteiligten (Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer).

Nähere Informationen zur Beschäf
tigung können Sie der Broschüre 

 „Beschäftigung und Sozialversicherung“ 
der Reihe gesundes unternehmen 
 entnehmen.

Um die Versicherung durchzuführen, benötigt 
die Krankenkasse entsprechende Angaben, für 
die der Arbeitgeber zuständig ist und die er im 
elektronischen Meldeverfahren übermittelt.

Nähere Informationen zum 
 Melde verfahren können Sie der 
 Broschüre „Meldungen“ der Reihe 
 gesundes  unternehmen entnehmen.

6.2.2.  Abhängige  Beschäftigung 
oder selbstständige 
 Tätigkeit

In der Praxis kann es gelegentlich unklar sein, ob 
eine ausländische Fachkraft in einem Beschäfti-
gungsverhältnis steht oder eine selbstständige 
Tätigkeit ausübt (Stichwort „freier Mitarbeiter“). 
Eine selbstständige Tätigkeit hat keine Versiche-
rungspflicht zur Folge (mit wenigen Ausnahmen, 
zum Beispiel in der Rentenversicherung). Ein 
Statusfeststellungsverfahren gibt den Vertrags-
partnern die erforderliche Sicherheit zur sozial-
versicherungsrechtlichen Beurteilung.

Weitere Informationen zum Status
feststellungsverfahren gibt es unter 
 deutsche-rentenversicherung.de 
 (Suchbegriff Clearingstelle) beziehungs
weise elektronisches Verfahren, 
 eservicedrv.de (Schlüssel: Versiche
rungsnummer, Suchbegriff V0027)G
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https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/minijobs
http://deutsche-rentenversicherung.de
http://www.eservice-drv.de
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6.3.  Höherverdienende 
 Arbeitnehmer

Ausländische Fachkräfte mit einem regelmäßigen 
Jahresarbeitsentgelt (JAE) oberhalb der JAE-Gren-
ze (2020: 62.550 Euro und 2021: 64.350 Euro) sind 
krankenversicherungsfrei. Die Versicherungsfrei-
heit kann bereits zum Beginn des Arbeitsverhält-
nisses eintreten oder in dessen Verlauf.

Die aktuellen Beiträge und Rechengrö
ßen finden Sie unter aok.de/arbeitgeber, 
Webcode br70915.

AOK-Service
Mit dem OnlineTool „JAERechner“ 
unter aok.de/fk/tools ermitteln Sie 
ganz  einfach, ob Ihr Arbeitnehmer die 
JAEGrenze überschreitet.

Nähere Informationen zum JAE  können 
Sie der Broschüre „Beschäftigung 
und Sozialversicherung“ der Reihe 
 gesundes unternehmen entnehmen.

6.4. Freiwillige Versicherung

Ausländische Fachkräfte, deren Krankenversiche-
rung endet (zum Beispiel weil das Entgelt die JAE-
Grenze überschreitet), können die Versicherung 
freiwillig fortsetzen.81 Eine Vorversicherungszeit 
ist dafür nicht erforderlich (obligatorische An-
schlussversicherung).82 Der Versicherte hat die 
Möglichkeit, der freiwilligen Anschlussversiche-
rung zu widersprechen und seinen Austritt zu 
erklären. Dazu ist ein anderweitiger Kranken-
versicherungsschutz (zum  Beispiel durch ein 
Unternehmen der privaten Krankenversiche-
rung) nachzuweisen.

Die Krankenkasse ist verpflichtet, auf die Aus-
trittsmöglichkeit hinzuweisen. Nach dem Hin-
weis ist eine Frist von zwei Wochen einzuhalten, 
innerhalb der der Austritt zu erklären ist.

Die freiwillige Versicherung kann auch von Fami-
lienangehörigen beansprucht werden (wenn der 
Arbeitnehmer sich selbst zum Beispiel für eine 
private Krankenversicherung entscheidet).83

Erstmalige Beschäftigung in Deutschland
Wenn die ausländische Fachkraft erstmals in 
Deutschland eine Beschäftigung aufnimmt, kann 
sie sich ebenfalls freiwillig bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse versichern.84 Das Beitrittsrecht 
gilt, wenn der Arbeitnehmer vom Beginn der Be-
schäftigung an krankenversicherungsfrei ist, weil 
sein regelmäßiges JAE die JAE-Grenze überschrei-
tet.85 Der Beitritt ist der Krankenkasse innerhalb 
von drei Monaten nach dem Beginn der Beschäf-
tigung schriftlich oder in elektronischer Form 
anzuzeigen.86 Die Versicherung (Mitgliedschaft) 
beginnt mit dem Beginn der Beschäftigung.87

Die freiwillige Versicherung bei einer gesetz-
lichen Krankenkasse bietet einige Vorteile 
gegenüber einer privaten Krankenversicherung:

 › Zum Versicherungsschutz gehört die Pflege-
versicherung.

 › Alle Versicherten erhalten umfassende Leis-
tungen auf einem einheitlich hohen Niveau.

 › Kinder, Ehe- und gleichgeschlechtliche 
Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen in der Familienversicherung 
beitragsfrei versichert.

 › Die Beiträge für die gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung richten sich nach 
dem Einkommen des Mitglieds.

 › Die beitragspflichtigen Einnahmen werden 
nur bis zur monatlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze berücksichtigt (2020: 4.687,50 
Euro und 2021: 4.837,50 Euro). Von höheren 
Ein nahmen werden keine Beiträge berechnet.

https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung
https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-sozialversicherung
http://aok.de/fk/tools
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 › Der Arbeitgeber übernimmt die Hälfte der 
 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

 › Die freiwillige Versicherung ist nicht von 
einer Gesundheitsprüfung abhängig. Es gibt 
keine Leistungsausschlüsse (zum Beispiel 
wegen Vorerkrankungen).

6.5. Familienversicherung

Der Ehe- oder gleichgeschlechtliche Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz der 
gesetzlich krankenversicherten ausländischen 
Fachkraft und ihre Kinder bis zu einem bestimm-
ten Alter sind beitragsfrei kranken- und pflege-
versichert.88 Dafür sind folgende Voraussetzun-
gen zu erfüllen:

 › Die Angehörigen halten sich gewöhnlich 
in Deutschland auf.

 › Sie sind nicht selbst (zum Beispiel aufgrund 
einer eigenen Beschäftigung) gesetzlich 
kranken- und pflegeversichert oder davon 
befreit.

 › Sie üben keine hauptberufliche selbst-
ständige Erwerbstätigkeit aus.

 › Das Gesamteinkommen bleibt unterhalb 
einer bestimmten Grenze (2020: 455 Euro 
und 2021: 470 Euro).

Kinder sind unter denselben Voraussetzungen 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr versichert. 
Wenn sie nicht erwerbstätig sind, besteht die 
Versicherung darüber hinaus bis zum vollende-
ten 23. Lebensjahr. Kinder in einer Schul- oder 
Berufsausbildung sind bis zum vollendeten 
25. Lebensjahr versichert.

6.6. Krankenkassenwahlrecht

Für versicherungspflichtige ausländische Fach-
kräfte hat der Arbeitgeber die Sozialversiche-
rungsbeiträge zu berechnen und an die Ein-
zugsstelle abzuführen. Einzugsstelle ist die 
Krankenkasse, bei der der Arbeitnehmer kran-
kenversichert ist (Ausnahme: Einzugsstelle für 
geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer ist die 
Minijob-Zentrale). Der Arbeitnehmer wählt die 
Krankenkasse. Eine Ausnahme gilt für Arbeit-
nehmer, die zum Beispiel wegen Überschreitens 
der JAE-Grenze nicht der gesetzlichen Kranken-
versicherung angehören. Für sie ist die Kran-
kenkasse Einzugsstelle, bei der sie zuletzt ver-
sichert waren. Ist diese nicht vorhanden, wählt 
der Arbeitgeber die Einzugsstelle.

Arbeitnehmer können eine der folgenden Kran-
kenkassen wählen:89

 › Die AOK des Beschäftigungs- oder Wohnorts
 › Jede Ersatzkasse
 › Die Betriebskrankenkasse, wenn sie in 
einem Betrieb beschäftigt sind, für den die 
Betriebskrankenkasse besteht

 › Eine Betriebs- oder  Innungskrankenkasse, 
wenn die Satzung der Betriebs- oder 
 Innungskrankenkasse dies vorsieht

 › Die Knappschaft
 › Die Krankenkasse, bei der vor Beginn der 
Versicherung zuletzt eine Mitgliedschaft oder 
eine Familienversicherung bestanden hat

 › Die Krankenkasse, bei der der Ehegatte 
oder der Lebenspartner nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz versichert ist
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Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 1. Januar 
2021 die Möglichkeit der sofortigen Kranken-
kassenwahl erheblich erweitert. Die sofortige 
Wahl einer neuen Krankenkasse ist immer dann 
möglich, wenn die Versicherungspflicht kraft 
Gesetzes endet beziehungsweise nicht bestand 
und Versicherungspflicht oder Versicherungs-
berechtigung (in Form der freiwilligen Kranken-
versicherung) neu eintritt (beispielsweise bei 
einer neuen Beschäftigung).

Dabei bedarf es keiner Kündigung. Die Wahl der 
Krankenkasse durch den Beschäftigten erfolgt 
ausschließlich gegenüber der neu gewählten 
Krankenkasse. Die neu gewählte Krankenkasse 
bestätigt dem Mitglied das Zustandekommen 
der Mitgliedschaft und ebenso der zur Meldung 
verpflichteten Stelle im Rahmen des elektroni-
schen Meldeverfahrens (DEÜV) das Bestehen 
oder Nichtbestehen der Mitgliedschaft.

Bei bestehendem Versicherungsverhältnis wird 
eine Wahlerklärung erst nach Ablauf der Bin-
dungsfrist von zwölf Monaten wirksam. 

In einer Übergangszeit besteht für Wahlerklä-
rungen bei bestehendem Versicherungsverhält-
nis vom 1. Januar bis zum 31. März 2021 noch 
das papiergebundene Verfahren und es wird 
eine Mitgliedsbescheinigung zur Vorlage bei der 
zur Meldung verpflichteten Stelle (Arbeitgeber) 
 erstellt.

Erhebt eine Krankenkasse erstmalig einen kas-
senindividuellen Zusatzbeitrag oder erhöht ihn, 
besteht ein Sonderkündigungsrecht. Eine neue 
Krankenkasse kann gewählt werden.

Erhält der Arbeitgeber innerhalb von zwei Wochen 
keine Information über die gewählte Krankenkas-
se, muss der Beschäftigte bei der Krankenkasse 
angemeldet werden, bei der er zuletzt krankenver-
sichert war.

Sollte der Arbeitnehmer sein Kassenwahlrecht 
nicht innerhalb der Zwei-Wochen-Frist ausüben 
beziehungsweise den Arbeitgeber hiervon nicht 
rechtzeitig informieren und keine zuletzt zu-
ständige Krankenkasse haben (zum Beispiel bei 
Zuzug aus dem Ausland), wählt der Arbeitgeber 
eine Krankenkasse aus und informiert den Ar-
beitnehmer darüber. Die gewählte Krankenkasse 
prüft dann ihre Zuständigkeit.

Mit dem kostenfreien OnlineTraining 
der AOK erfahren Sie mehr zum Thema 

„Krankenkassenwahlrecht“.  
aok.de/fk/online-trainings

Nähere Informationen zum Kranken
kassenwahlrecht erhalten Sie zudem 
aus der gleichnamigen Broschüre der 
Reihe „gesundes unternehmen“.

http://aok.de/fk/online-trainings
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Zusammenfassung

 ›  In Deutschland beschäftigte aus
ländische Fachkräfte sind nach den 
Regeln des Sozialgesetzbuchs sozial
versichert. Die Krankenkasse wählt 
der Arbeitnehmer. 

 ›  Ausländische Fachkräfte sowie Aus
zubildende werden regelmäßig in 
einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis stehen und 
dafür in der Regel ein Entgelt erhal
ten. Die Versicherung entsteht kraft 
Gesetzes und ist unabhängig vom 
Willen der Beteiligten (Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer). 

 ›  Wenn die ausländische Fachkraft 
erstmals in Deutschland eine Be
schäftigung aufnimmt und wegen 
des Einkommens krankenversiche
rungsfrei ist, kann sie sich freiwillig 
bei einer gesetzlichen Kranken
kasse versichern. Dabei hat sie ein 
 Krankenkassenwahlrecht. 

Ein umfangreiches Lexikon, alle 
 wesentlichen Gesetze, Verordnungen, 
Vorschriften und Urteile zur Sozial
versicherung, zum Arbeits und zum 
Steuerrecht finden Sie in der Rechts
datenbank online unter 
aok.de/arbeitgeber,  Webcode br7091.

6.7. Dokumente

6.7.1. Sozialversicherungsausweis
Die Datenstelle der Rentenversicherung stellt 
allen Personen, für die sie eine Versicherungs-
nummer vergibt, einen Sozialversicherungsaus-
weis aus.90 Der Ausweis ist kein eigenständiges 
Dokument, sondern Bestandteil eines anlassbe-
zogenen Schreibens. Das Schreiben wird durch 
die Anmeldung der Beschäftigung durch den 
Arbeitgeber bei der AOK ausgelöst. Alternativ 
kann der Ausweis bei der Rentenversicherung 
schriftlich beantragt werden. Dem Antrag sind 
eine beglaubigte Kopie des Ausweises und ein 
Nachweis über das Arbeitsverhältnis beizufügen.

Die Daten sind in verschlüsselter maschinen-
lesbarer Form aufgebracht und digital signiert. 
Dies erfolgt durch einen Barcode, der die siche-
re Übernahme in bestehende Entgeltabrech-
nungssysteme ermöglicht.

Der Sozialversicherungsausweis enthält
 › den Familiennamen und Vornamen 
 sowie  gegebenenfalls Geburtsnamen und 

 › die Versicherungsnummer
des Arbeitnehmers.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeit-
geber das Schreiben bei Beginn der Beschäfti-
gung vorzulegen. Arbeitgeber sollten eine Kopie 
davon zu den Personalunterlagen nehmen und 
das Vorlagedatum vermerken.

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/rechtsdatenbank
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Ein neuer Sozialversicherungsausweis wird bei 
der zuständigen Einzugsstelle oder beim Renten-
versicherungsträger ausgestellt, wenn der Aus-
weis zerstört worden, abhandengekommen oder 
unbrauchbar geworden ist. Dazu ist ein Antrag 
erforderlich. Der Arbeitnehmer (Ausweisinhaber) 
ist verpflichtet, der Einzugsstelle (Krankenkasse) 
oder dem Rentenversicherungsträger den Verlust 
des Sozialversicherungsausweises oder sein Wie-
derauffinden unverzüglich anzuzeigen.

Ohne Antragstellung wird ein neuer Ausweis er-
stellt, wenn sich die Versicherungsnummer, der 
Familienname oder der Vorname geändert hat.

6.7.2. Steueridentifikationsnummer
Wenn die ausländische Fachkraft in Deutschland 
steuerpflichtig ist, ist der Arbeitgeber zum Lohn-
steuerabzug verpflichtet. Dazu benötigt er die 
Lohnsteuer-Identifikationsnummer des Arbeit-
nehmers. Der Arbeitnehmer erhält eine deut-
sche Steuer-Identifikationsnummer nach seiner 
Wohnsitzanmeldung durch das Bundeszentral-
amt für Steuern. Damit kann der Arbeitgeber auf 
die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
(ELStAM) zugreifen.

6.7.3.  Elektronische 
 Gesundheitskarte

Mit der elektronischen Gesundheitskarte weist 
sich die ausländische Fachkraft als Versicherter 
einer gesetzlichen Krankenkasse aus und kann 
ärztliche oder zahnärztliche Behandlungen so-
wie Gesundheits- und Vorsorgeuntersuchungen 
in Anspruch nehmen. Jedes Mitglied und jeder 
mitversicherte Familienangehörige erhält eine 
eigene Gesundheitskarte. Bei einem Arzttermin 
ist die Gesundheitskarte beim ersten Besuch in 
der Praxis vorzulegen. Die Versichertendaten 
werden elektronisch eingelesen und der Arzt 
oder ein anderer Leistungserbringer kann seine 
Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen. 
Solange die Gesundheitskarte noch nicht ausge-
stellt ist, kann die Krankenkasse eine Mitglieds-
bescheinigung zusenden. 

Die Rückseite der Gesundheitskarte enthält die 
European Health Insurance Card (EHIC). Mit der eu-
ropäischen Krankenversicherungskarte erhalten 
Versicherte im europäischen Ausland bei einem 
Unfall oder einer akuten Erkrankung medizinische 
Leistungen beim Arzt, Zahnarzt oder im Kranken-
haus. Die EHIC gilt in allen EU-Staaten sowie in Is-
land, Liechtenstein, Nordmazedonien, Montenegro, 
Norwegen, der Schweiz und in Serbien.

AOK-Tipp
Besuchen Sie auch unser Zuwande
rungsportal in verschiedenen  Sprachen 
unter zuwanderer.aok.de.

Zusammenfassung

 ›  Die elektronische Gesundheits
karte ist die Eintrittskarte bei Arzt, 
 Zahnarzt und bei anderen Gesund
heitspartnern. 

 ›  Sie wird bei der ersten Behandlung 
vorgelegt. 

 ›  Auf der Rückseite ist die europäische 
Krankenversicherungskarte abge
bildet.

http://zuwanderer.aok.de
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Abkürzungen

AsylG Asylgesetz
AufenthG  Gesetz über den Aufenthalt, 

die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern 
im Bundesgebiet – Aufenthalts-
gesetz

BA Bundesagentur für Arbeit
BAMF  Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge
BeschV  Verordnung über die 

 Beschäftigung von Ausländerin-
nen und Ausländern – Beschäfti-
gungsverordnung

BMAS  Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales

DRV  Deutsche Rentenversicherung 
Bund

EHIC  European Health Insurance 
Card (Europäische Krankenver-
sicherungskarte)

eID  Elektronischer Identitäts-
nachweis

ELStAM  Elektronische Lohnsteuer-
abzugsmerkmale

EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
GER  Gemeinsamer europäischer 

 Referenzrahmen für Sprachen
ICT  Intra-Corporate Transfer 

 (unternehmensinterner 
 Transfer) BA

IT Informationstechnik
JAE Jahresarbeitsentgelt
SGB Sozialgesetzbuch
USA  United States of  America 

 (Vereinigte Staaten 
von  Amerika)
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5.7.2020

2  https://statistik.arbeitsagentur.de/ 
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7 § 4a Abs. 1 Satz 2 AufenthG
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10 § 15a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BeschV
11 § 39 AufenthG
12 § 36 Abs. 2 BeschV
13 § 18c AufenthG
14 § 9 Abs. 1 Satz 1 AufenthG
15  § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2a, 
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17 § 18b Abs. 2AufenthG
18 § 18c Abs. 3 AufenthG
19 § 4a Abs. 5 AufenthG
20 § 15a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BeschV

21  § 90 AufenthG; §§ 2 und 
 5  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

22 § 4a Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 AufenthG
23 § 18b Abs. 1 AufenthG
24 § 18 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG
25 § 2 Abs. 12b AufenthG
26 § 18a AufenthG
27 § 20 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG
28 § 16b Abs. 4 AufenthG
29 §§ 18a; 18b AufenthG
30 § 19c Abs. 2 AufenthG
31 § 16a AufenthG
32 § 18 Abs. 2 AufenthG
33 https://anabin.kmk.org; abgerufen: 6.7.2020
34 § 18b Abs. 2 AufenthG
35 § 16a AufenthG
36 § 39 AufenthG
37 § 16a Abs. 3 Satz 2 AufenthG
38 § 17 AufenthG
39 § 2 Abs. 3 AufenthG 
40 § 68 AufenthG
41 § 2 Abs. 11a AufenthG
42 § 18 Abs. 2 AufenthG
43 § 40 Abs. 2, 3 AufenthG
44 16d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG
45 § 16d AufenthG
46 § 2 Abs. 10 AufenthG
47 § 6 BeschV
48 § 20 AufenthG
49 § 20 Abs. 1 AufenthG
50 § 2 Abs. 12b AufenthG
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52 § 16d Abs. 1 AufenthG
53 § 20 Abs. 2 AufenthG
54 § 20 Abs. 3 AufenthG
55 § 20 Abs. 4 AufenthG
56 § 2 Abs. 3 Satz 1 AufenthG
57 § 60a AufenthG
58 § 19d AufenthG
59 § 81a AufenthG
60 § 82 Abs. 1 Satz 1 AufenthG
61 § 4a Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 AufenthG
62 § 31 Abs. 1, 3 AufenthV
63 §§ 4 9 Berufsqualifikationsgesetz
64 § 14a Berufsqualifikationsgesetz
65 § 16d AufenthG
66 § 421b SGB III
67 § 71 AufenthG
68 EU-Freizügigkeitsgesetz
69 eID-Karte-Gesetz
70 ICT-Richtlinie 2014/66/EU
71 § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2b, 2c AufenthG
72 § 19 AufenthG
73 § 19 Abs. 3 Satz 2 AufenthG
74 § 19a AufenthG
75 § 19a Abs. 3 AufenthG
76 § 19b AufenthG
77 § 19b Abs. 4 AufenthG
78  www.bq-portal.de/fachkraeftesicherung-

und-integration
79  § 16a Abs. 3 Satz 1, § 16d Abs. 1 Satz 4, 

§ 16d Abs. 4 Satz 3 AufenthG
80 § 8 SGB IV

81 § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V
82 § 188 Abs. 4 Satz 1 SGB V
83  § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 

§ 188 Abs. 4 Satz 1 SGB V
84 § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V
85 § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
86 § 9 Abs. 2 Nr. 3, § 188 Abs. 3 SGB V
87 § 188 Abs. 2 Satz 2 SGB V
88 § 10 SGB V
89 § 173 Abs. 2 SGB V
90 § 18h Abs. 1 SGB IV
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Sie wollen über Seminartermine und Themen der Sozialversicherung oder der Betrieblichen 
 Gesundheitsförderung informiert werden?
p Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter unter aok.de/fk/newsletter

Sie möchten sich zeit- und ortsunabhängig fortbilden und Ihr fachspezifisches Wissen erweitern?
p Dann nutzen Sie unsere kostenfreien Online-Trainings unter aok.de/fk/online-trainings

Sie suchen zuverlässige und umfassende Informationen zur Sozial versicherung 
oder zur  Betrieblichen Gesundheitsförderung?
p Dann recherchieren Sie auf unserer Website aok.de/arbeitgeber
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